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Anlage 1 
 

 

Merkblatt für Baugrundeingriffe 

auf Flächen mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr 
 

 

1. Thematik und Anwendungsbereich 

Die örtliche Ordnungsbehörde ist für die Gefahrenabwehr und somit auch für den 
Schutz vor den von Kampfmitteln ausgehenden Gefahren zuständig. Zur Unterstüt-
zung der örtlichen Ordnungsbehörden unterhält das Land NRW bei den Bezirksregie-
rungen Arnsberg und Düsseldorf einen staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst, 
der auf Anforderung der örtlichen Ordnungsbehörde Verdachtsflächen auf Kampfmit-
telbelastung untersucht, bewertet und räumt. Der Bedarfsträger (z.B. Bauherr, Archi-
tekt, Unternehmer usw.) wendet sich daher grundsätzlich an die örtliche Ordnungs-
behörde.  

Ermittelt der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst anhand seiner Luftbilder, 
Räumdokumentation oder sonstigen Unterlagen einen hinreichenden Indikator für 
eine Kampfmittelbelastung, so überprüft er diesen Verdacht durch Erkundung, Detek-
tion und feststellenden Bodeneingriff vor Ort. Wird hierdurch die Kampfmittelbelas-
tung bestätigt, so leitet der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Abstimmung mit der 
örtlichen Ordnungsbehörde die Räumung ein. Da eine Gefahr durch Kampfmittel real 
existiert, wird diese Räummaßnahme vom Kampfmittelbeseitigungsdienst selbst oder 
von einer von ihm beauftragten Räumfirma durchgeführt. Erst nach Abschluss der 
Räummaßnahme ist dann ein sicherer Eingriff in den Baugrund durch andere Betei-
ligte möglich.  

Liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst für die betreffende Fläche zwar keine 
hinreichenden Indikatoren für eine konkrete, jedoch für eine diffuse Kampfmittelbe-
lastung vor, so teilt er dieses der örtlichen Ordnungsbehörde in seiner Stellungnahme 
mit; gegebenenfalls mit weiteren Empfehlungen. Die örtlichen Ordnungsbehörde ent-
scheidet dann darüber, ob und welche Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden sind.  

Für diesen Fall einer nicht verortbaren Kampfmittelbelastung ohne konkreten Indika-
tor kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst der örtlichen Ordnungsbehörde die An-
wendung der im vorliegenden Merkblatt festgelegten Regeln und Maßnahmen emp-
fehlen. Folgt die örtlichen Ordnungsbehörde der Empfehlung, so ordnet sie deren 
Anwendung an. Zweck dieses Merkblatts ist es, den untersuchenden Stellen und 
Firmen eine relativ sichere, eigenverantwortliche Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 
ermöglichen, ohne dabei von Beginn an den Kampfmittelbeseitigungsdienst beteili-
gen zu müssen. Es sollen sowohl der Verwaltungs- als auch der Organisationsauf-
wand begrenzt werden.  

Das Merkblatt richtet sich deshalb an diejenigen Firmen und Dienste,  
− die Untergrunderkundungen durchführen,  
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− die vor der Durchführung von energiereichen Baugrundeingriffen Bohrungen zur 
Sicherheitsdetektion einbringen. 

 

2. Gefährdung 

Kampfmittel enthalten in der Regel Explosivstoffe; sie können auch andere chemi-
sche Verbindungen (z.B. Rauchentwickler, Gifte, usw.) enthalten. Ihre Gefahr liegt 
darin, dass sie durch Energieeintrag (z.B. Druck, Schlag, Reibung, Wärme usw.) 
ausgelöst werden können. Ihr Zustand ist unwägbar. Kampfmittel mit Explosivstoffen 
wirken in der Regel durch Luftstoß, Bodenstoß, Splitterwurf (Primärsplitter), Feuer 
und Wärme sowie durch die vom Luftstoß in Bewegung gesetzten Wurfstücke (Se-
kundärsplitter) des Umgebungsmaterials.  

Kampfmittel werden entweder oberflächennah ausgelegt, von erdgebundenen Waf-
fen ausgebracht oder von Luftfahrzeugen abgeworfen. Bereits während des Krieges 
und hauptsächlich nach Kriegsende wurden Kampfmittel auch in Vertiefungen (Grä-
ben, Krater, Gewässer usw.) verkippt. Oftmals sind sie auch in nicht geräumten 
Trümmerbereichen und Halden unerkannt verblieben. Die Endlage der Kampfmittel 
im Boden bestimmt sich daher aus ihrer Art, ihrer Form, ihrer Eindringgeschwindig-
keit und der verzögernden Wirkung des Bodens. Da diese Parameter bei Fundmuni-
tion nicht bekannt sind, ist grundsätzlich bis zu einer Tiefe von 8m unterhalb der Ge-
ländeoberkante (GOK) mit Kampfmitteln zu rechnen (Gefährdungsband).  

Bezugsebene für die Bewertung der Kampfmittelbelastung ist die GOK zum Zeitpunkt 
des Kriegsendes (08.Mai 1945). 

 

3. Grundsätze 

Bei den nach Kriegsende vorgenommenen Geländeaufhöhungen (Aufschüttungen, 
Auffüllungen) ist deren Schichtdicke vorab zumindest abzuschätzen und mit den ers-
ten Sondierungen zu ermitteln. Bei der Festlegung der Tiefe des Baugrundeingriffs ist 
diese Schichtdicke zu berücksichtigen. Das Gefährdungsband (8m) beginnt unterhalb 
der nach Kriegsende angelegten Aufhöhung. Liegt durchgängig anstehender Fels in 
einer Tiefe von weniger als 8m unter GOK, so endet das Gefährdungsband dort. Die 
Verwitterungszone und Klüftungen gelten nicht als anstehender Fels.  

Alle Arbeiten des Baugrundeingriffs sind grundsätzlich ohne Gewaltanwendung und 
erschütterungsarm durchzuführen. Die Vorrichtungen und Maschinen sind so zu 
betreiben, dass auftretende Widerstände erkannt werden.  

Die Detektion nach Kampfmitteln wird immer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst 
durchgeführt. Der Arbeitsablauf ist mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst abzu-
stimmen, damit keine Verzögerungen eintreten und der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst die Punkte kurzfristig freigeben oder Folgemaßnahmen einleiten kann.  
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4. Untergrunderkundungen 

Es können Schlitz- und Rammkernsondierungen bis zum Durchmesser von 80mm 
sowie Rammsondierungen nach DIN 4094 20 durchgeführt werden. Beim Auftreten 
von plötzlichen, ungewöhnlichen Widerständen im Gefährdungsband, bei denen er-
kennbar ist, dass ein weiteres Vortreiben der Sonde nicht mehr möglich ist (z.B. bei 
einem Springen des Fallgewichts der Rammsonde), ist die Sondierung sofort auf-
zugeben. Der neue Ansatzpunkt muss einen Abstand von mindestens 2m haben.  

Es können Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 120mm durchgeführt werden. 
Die Bohrungen dürfen nur drehend mit Schnecke und nicht schlagend ausgeführt 
werden. Bohrkronen als Schneidwerkzeug sowie Rüttel- und Schlagvorrichtungen 
dürfen nicht verwendet werden. Beim Auftreten von plötzlichen, ungewöhnlichen Wi-
derständen im Gefährdungsband (8m), ist die Bohrung sofort aufzugeben. Der neue 
Ansatzpunkt muss einen Abstand von mindestens 2m haben.  

Spülverfahren mit Spüllanze können sinngemäß verwendet werden.  

Schürfungen können mit der gebotenen Vorsicht (z.B. schichtweiser Abtrag) durch-
geführt werden, wobei der Boden ständig zu beobachten ist (Metallteile, Verfärbun-
gen, Geruch, Hindernisse, Widerstände usw.).  

 

5. Sicherheitsüberprüfungen 

Vor der Ausführung von Spezialtiefbaumaßnahmen (z.B. Bau von Spundwänden, 
Bohrpfahlwänden, Schlitzwänden, Verankerungen, usw.) veranlasst der Bedarfsträ-
ger die Einbringung von Sondierbohrungen.  
− Bei Spundwänden, Bohrpfahlwänden, Schlitzwänden, Verankerungen und ähn-

lichen, linienförmigen Eingriffsarten sind die Bohrungen senkrecht entlang der 
Mittelachse im Abstand von 1,5m einzubringen.  

− Kann im Bereich von Ankern nicht senkrecht in der Ebene der Ankerachse ge-
bohrt werden, so ist eine Schrägbohrung ab der Ankerstelle in Achsenrichtung 
des Ankers durchzuführen.  

− Bei Einzelpunkten (Bohrpfählen, Rüttelstopfverfahren usw.) mit einem Durch-
messer vom bis zu 1m ist je Ansatzpunkt mittig eine senkrechte Bohrung einzu-
bringen.  

− Bei Stützpfählen mit einem Durchmesser von größer 1m sind drei senkrechte 
Bohrungen einzubringen. Die Bohrungen sind die Eckpunkte eines gleichseiti-
gen Dreiecks mit 2m Seitenlänge; der Ansatzpunkt des Stützpfahls liegt im Mit-
telpunkt dieses Dreiecks.  

− Beim „Berliner Verbau“ gelten die o.a. Vorgaben zum Bohrpfahl und zum Anker.  
− Im Falle schräg zu setzender Stützpfähle großer Durchmesser und sonstiger 

besonderer Maßnahmen wird die rechtzeitige Verbindungsaufnahme mit dem 
KBD noch vor Beginn der Bautätigkeit empfohlen.  

In Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen kann der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst andere Bohrlochabstände vorgeben. Haben Untergrunderkundungen spezifi-

                                            
20 Deutsche Norm DIN 4094: Baugrund, Erkundung durch Sondierungen; Beuth Verlag, Berlin, Ausgabe De-
zember 1990 oder neuere Ausgabe 
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sche Hinweise ergeben, so kann der KBD in Abhängigkeit von den örtlichen Verhält-
nissen ein anderes Gefährdungsband definieren (z.B. geringere Bohrtiefen).  

Die Bohrungen dürfen nur drehend mit Schnecke und nicht schlagend ausgeführt 
werden. Bohrkronen als Schneidwerkzeug sowie Rüttel- und Schlagvorrichtungen 
dürfen nicht verwendet werden. Beim Auftreten von plötzlichen, ungewöhnlichen Wi-
derständen im Gefährdungsband (8m), ist die Bohrung sofort aufzugeben. Der neue 
Ansatzpunkt muss einen Abstand von mindestens 2m haben.  

Spülverfahren mit Spüllanze können sinngemäß verwendet werden.  

Die Bohrlöcher sind mit PVC-Rohr (frei von Ferrometallen) zu verrohren (Innen-
durchmesser mindestens 60mm; Rohrunterseite mit Stopfen gegen Aufspülen von 
Erdreich verschlossen, Wasser im Rohr ist belanglos; Rohr 0,3m über GOK abge-
schnitten).  

 

6. Maßnahmen des Ausführenden 

Ergibt sich aus dem Widerstand beim Bohr-/Spülvorgang oder aus anderen Sachver-
halten der Verdacht, dass ein Kampfmittel vorhanden ist, sind folgende Maßnahmen 
durchzuführen: 
− Baugrundeingriff (Bohren, Rammen, Schürfen, Spülen) einstellen,  
− Bohr- oder Spülloch mit PVC-Rohr verrohren; Innendurchmesser mindestens 

60mm; Rohrunterseite mit Stopfen gegen Aufspülen verschlossen (Wasser im 
Rohr ist belanglos),  

− gegen Auftrieb sichern,  
− sofortige Mitteilung an den Kampfmittelbeseitigungsdienst. 

 

7. Zusammenfassung 

Bei den Untergrunduntersuchungen (Nr.4.) wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
dann eingeschaltet, wenn der Ausführende einen Kampfmittelverdacht feststellt.  

Bei den Sicherheitsüberprüfungen (Nr.5.) kann der Ausführende die Bohrungen oder 
Einspülungen selbst vornehmen. Die Bohrlochdetektion nach Kampfmitteln nimmt 
nur der staatliche Kampfmittelräumdienst vor. Deshalb wird empfohlen, dass der 
Ausführende seine Maßnahme terminlich mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst 
abstimmt, um Wartezeiten zu vermeiden. Zudem informiert er den Kampfmittelbesei-
tigungsdienst, wenn er einen Kampfmittelverdacht feststellt.  

 

8. Ansprechstellen 

Die Ansprechstellen des staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW sind für 
die  
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− Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster: 
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 22 – Kampfmittelbeseitigung 
In der Krone 31 
58099  Hagen – Bathey 
Tel: 02331 - 69270 
Fax: 02331 - 69274 
Email: krd.hagen@cityweb.de 

− Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln: 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 22 – Kampfmittelbeseitigung 
Postfach  300 865 
40408  Düsseldorf 
Tel: 0211 - 475 - 2155 
Fax: 0211 - 475 - 2976 
Email: poststelle@bezreg-duesseldorf.nrw.de 

 

9. Ausgabestand: 

Ausgabestand das Merkblatts:  01.06.2005  
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